
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1988/1/26 5Ob92/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.1988

Norm

JN §1 DVj1

MRG §21 Abs3

MRG §21 Abs4

MRG §37 Abs1

Rechtssatz

Ein Begehren auf "Rechnungslegung" hinsichtlich der in einem Pauschalmietzins enthaltenen Betriebskosten gehört

nicht auf den (streitigen) Rechtsweg, sondern in das AußstrVerf nach § 37 MRG.

Entscheidungstexte

5 Ob 92/87

Entscheidungstext OGH 26.01.1988 5 Ob 92/87

Veröff: WoBl 1988,92
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